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Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1689.

Auf Grund der ZS 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen LandcS-
tbeilc », sowie der ZS 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landes - Verwaltnug vonc

* 60 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Genieindc-
ratbr für den PolizeibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung crlnffcn:

Die §§ 2, Absatz 1, 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über de» Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgcändcrte Fassung:

3 i.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefaben anfbcwahrcn , in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe ausnebmen kann . Gefüge aus
Kupfer , Messing oder Zink , Thongefäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
Email sind zn dem gedachten Zivccke nicht gestattet.

8 2.
Als Transportgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Wcißblcch-
rder Glargcfäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
mabe verwendcl lvcrden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme vcr Masgefützc,
müssen so weite Oesfnnngen haben , daß sie bequem
mit der Hand geicintgt lverdcn können.

Die an den Transporlgefäßen etiva vor¬
handenen Zapskrnhnen dürfen nur aus Holz , Kupfer
oder Dleffnig bestehen . Bei Zapfkrahuen ans
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zn dem Transporte der Milch nach und in

»er Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
»u haltenden Lack - oderOelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgesäße müssen
auf deni Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge¬
schlossenen, mit Zink aiisgeschlagencii Raum unter«
gebracht sein , in welchem sie vor dem Einstuß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

Indem für die Milchgesäße bestimmten Raume
darf außer den zur Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untergebracht sein.

8
Sogenanntes Gespül , Küchenabfälle und andere

chnlige öder leicht faulende Gegenstände dürfen auf
»ein Milchwagen nur vollkommen abgesondert , und
such überhaupt nur daun mitgeführt werden , wenn
sie sich in Gefäßen mit dicht schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
pieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgcfäßräume des Wagens müflen

ebenso wie die »um Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
liner gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgesäße dürfen auf Straßen oder in Haus¬

fluren , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht
»ufgestellt werden.

8 7-
Aus Haushaltungen , in welchen sich an

Cholera , Pocke », Typhus , Flecksiebcr - Scharlach
oder Diphlheritis Erkrankte befinden , darf Miich
so larrge Nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung dcS zuständigen
KreisphhsiknS darüber veigebracht ist , das;
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entsernt ist,
und daß eine vollständige DeSinfection der
Wohnritume , sowie der in der Milchwtrth-
schaft zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgefundcn hat.

Die Polizei -Direction kann den Verkauf
von Milch ans solchen Grundstücken ver¬
bieten , ans welchen gesnndhcitsschädliehc
Zustände herrschen , welche nach dem Gut-

chtc» des zuständigen Krcisphhsikus an-
eckcnde Krankheiten hervorznrnfcn ge¬

eignet find.
Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden

aus Ortschaften , in welchen eine der in : Absatz 1
erwähnten Krankheiten epidemisch anftritt , ist so
lange verboten, Vis der zuständige Krcis-
phhfikus bescheinigt hat , da » die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufsläden und andere Räume , welche zur

Aufbewahrung der Milch bestimmt sind , inüssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet lverde » .
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf - oder
Krankenzimmer benutzt iverden.

Die Milchgesäße dürfen nicht offen aufgestellt
werden , und er darf zum Reinige » derselben nur
ganz reine » und abgekochtcs Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 3.
Die Verkäufer von Milch find ver¬

pflichtet , die von ihnen seil gehaltenen
Milchsorten entweder als „ volle Milch " ,
oder alS „ Magermilch " , oder als „ saure
(dicke) Milch " , oder als „ Wuttet 'milch " .

oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichnen
tut » die für jede Sorte bestimmten Milch-
gefäßc durch eine entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichnen.

Die zum Verkaufe gebrachte „ volle Milch"
muß einen Fettgehalt von mindestens 8 pCt . Habs».
Milch von einem geringeren Fettgehalte dar »ebenso
wie die abgerahmte Milch nur unter der Bezeich¬
nung „Magermilch " feilgehalten oder verkauft
werden.

Wecden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genommen , so ist die betr . Aufschrift auf diesen
an den betr . Kratz neu anzubringcn.

8 19.
Bittere , schleimige , blaue oder rothe Milch,

sowie die Milch von Kühe », die an Maul - und
Klanenseuchc , Perlsucht , Pocken , Gelbsucht , Rausch-
drand , an Krankheiten des Euter », fauliger Gebär-
muttereiitzündnng , Pyämie , Septicämie , Ver-
giftungcn , Milzbrand oder Tollwut !) leiden , darf
weder feilgehalten noch verkauft werden.

Ebcnio ist das Fcilhalte » oder Verkaufen von
Milch , ivelche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird , verboten.

8 11.
Zusätze von Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Natron , Borsäure,
Salicylsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen unv Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem Rahruugsmittel-
gcsetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ucbcrtretungen dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 8 bis 80 Mk . oder
mit verhältuißmäßiger Hast geahndet . *

Wiesbaden , den 8. Mai 1890.
Der Polizei -Präsident , v . Rheinbaben.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15. März 1901

Der Polizei -Präsident , v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Auszug ans der Straßenpolizei - Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

Ist, September 1900.
Z 2. Ziffer 2.

Das Anbicten oder Anpreisen von Vcrkauss-
gegenständen durch überlantc « Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Echellens , Hornblaseus , Pfeifcns)
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,

Spielwaarcn , Obst , Eßwaaren,Getränken , Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartigen Verkaufrgcaeii-
ständen ans öffentlichen Straße », außer auf festen
von der Königlichen Poiizei -Dircction genehmigte»
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Plätze,
Wege , Brücken ll' oweit dieselben nicht der La »d-
straßcnpolizei oder dem Feldschutze unterstehen)
und Duicllgange , sowie solche im Privaleigenthuni
stehenden snaßen und Wege , in welchen herköinm-
lich ein öffentlicher Verkehr startfindet , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegcnen
Treppen und Rampen gerechnet . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend das Melde-

ivescn voni 17. Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende rc.),
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungrgebcr bei dein Bürcan des
Polizeireviers an - bezm. abzumelden.

Gast - und Herdcrgswirtbc haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle ivährend de? vorher-
gegangenen Tages oder während der Nacht an-
gckommenen bezm. abgereislcn Fremden bei dem
Bureau des Polizei -Reviers an - vezw . abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Bor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburtr-
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirthe find verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zn halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulcgen und ans die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenntniß gebracht . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihre BernfSgefchäfte in Ansprich aenommeiie»
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der KönigIichenGe >verbe -Jnspection
zu geben , finde » für die Königliche Gcwerbc-
Jnspection zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und 3. Sonntag jeden Monars,
Vormittags von 110 , bis Mittags Ist - Ubr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Nachmittags von 5 ' /- bis 7 ' /- Uhr in deren Gc-
ichäftslokal , Dotzheimerstratze ö, hier statt . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des KanolnctzeS der Stadt WisSbadeu.
Die §8 10 und 11 des Ortsstatiits vom

11 . April 1891 , betreffend Neukanalisation , werden
auf Grund deS Bejchlnsies der Stadtverordneten-
Lerfammlung vom 6 . Juli — 5 . Oktober — 1900
aufgehoben . Dagegen greifen folgendeBestimlmmgen
Platz:

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke , die nach Maß¬
gabe der polizeilichen Vorschriften an die städtischen
Kanäle bereits angefchloffen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen , ist als Vergütmig für die
Benutzung des städtischen KanalnctzeS eine Gebühr
an die Stadtkasse zn entrichten . •*" —

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Die gebühr wird fällig:
a) für bisher an da « städtische Kaiialneh ent¬

weder gar nicht oder doch nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend nngeschlossene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten,

b) für bereits angeschiosseneGrundstücke , sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagen der
Grundstücks ganz oder lheilweije erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu deren Ausführung die bcnipollzeiliche Ge¬
nehmigung eingeholc werden muß . Dabei
ist es ohne Belang , ob die Einmündung in
den Straßenkancii an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht. 8'3.

Betrag und Berechnung der Gebühr.
Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach ber

Straßenfrontlänge des betreffenden Grundstücks
und beträgt für den laufenden Frontmcter 25 Mk.
Bei Eckgrnndstllcken und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet . Für Grundstücke , welche an mehr
als zwei Straßen , oder welche , ohne Eckgrundstücke
zu sein , an zwei Straßen liegen , iverden die
Straßenfrontlängen zusammengerechnet , doch ist der
Magistrat berechtigt , im Einzelsall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
satz zn lassen.

Ist die Straßenfront geringer als die Haur-
front , so bemißt sich die Gebühr nach der Länge
der HanSfront.

Für Grundstücke in den Landhausquartiercn
soll jedoch die Gebühr bei engräumiaer Bebcmiinar-
weise mindestens 400 Mk .. bei weiträumiger Be-
bauuugsweise mindestens 560 Mk . betragen , auch
wenn weder die Hans - noch die Straßenfront dar
Maß v« n 16 oder von 20 Pietern erreichen . Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstück»
ist die Einthcilnng und Bezcichmmg im Stockbuch
oder die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend . Es ist vielmehr die ganze Front der
thatsächlich mit dem zn entwässernden Gebäude
winlstchaftlich zusammenhängenden Liegenschaft,
einerlei , ob solche mehrere Grundstnckrnummern
trägt , oder nicht , und ob dieselbe aus Hof , Garten,
Park öder anderen Flächen besteht , maßgebend.

Wird die Frontlänge einer beitragspflichtigen
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert , daß
ein Nachbargrundstück , für Ivelches noch feine Ge¬
bühr entrichtet ist , wirths -tmftlick , mit ihm vereinigt
wird , so erweitert sich die ZahlungSpsticht nach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von derGebübr sind diejenigen Grund¬
stücke oder GrundstückStheile , für die ein Beitrag
zu den Kosten der GrnndstückSenlwässerung nach
den bisher geltenden statuarischen Beitimimingen
oder auf Grund besonderer Verciiibarung bereit»
geleistet worden ist. 8 6.

Haftbarkeit.
Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr

im Stockbuche eingetragenen Eigenthümer der
Grundstücks haften der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dem Abgabepflichtigen stehen die im S 69 ff.
des Communalabgabcngesetzes bezeichncten Rechts¬
mittel zu . *

8 7.
Dieses Ortsstatnt tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Krast . Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Abänderung des Fluchtlinienplanes für

die Leberbergstraße , einer zwischen Sonneubcrger-
straße 17a und 16 beginnenden Auffahrtsstraße
nach den , District Leberberg und den Seiten¬
straßen hat die Zustimmung der Ortspolizcibchörde
erhalten und wird nunniehr im RathhanS , erstes
Obergeschoß , Zimmer No . 38a , innerhalb der
Dienttstunden zn Jedermann « Einsi -cht offen gelegt.

DicS wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2 . Juli 1975 , betr . die Anlegung u . Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivischen . mit dem
28 . d. M . beginnendcil Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anznbringrn sind . *

Wiesbaden , den 23 . September 1901.
Der Magistrat . In Lertr .: Frovenius.

Nachstehende Polizei -Verordnung wird wiederc
holt zur Kenntniß gebracht:

Polizei -Verordnung.
8 1. Die Benutzung der Feldwege mit Läfl-

ührwerken zn anderen als lairdwirltzichasMchen
Zwecken ist verböten . Der Magistrat kann jedoch
die Benutzung gegen Entrichtung einer von ihm
eitzusetzenden Beitrags zur Unterhaltung der
Feldwege , sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestalten , insbesondere gegen dir Bedingung
der Befestigung der Feidwegr und bei schmälert
(einspurig !») Wegen , der Erbreiterung aus 6 Pieter.

Vor der Benutzung ist schriftliche Crlaubniß
de« Magistrats einznhölen . Dieselbe gilt nur bis
zum Schluß des Kalenderjahres und ist dann zu
erneuern.

Für Aurnahmefälle kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlassen und von der Erfüllung
iveitererBediiigungen abgesehen werden , unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim Ueber-
ähren fremden Eigenthurn ».

ß 17. Zuwiderhandlungen gegen die Von
chriften dieser Verordnung werden mit Gcldstrafi

bis zu dreißig Mark , im Nichtbeitrcibungsfall mit
entsprechender Hast bestraft . *
__ Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen wir die von den städtischen

Vertretung »» genehmigte Gedühren -Ordnung nebst
Tarif zur öffentlichen Kenntniß.

Anträge ausUederlastungvonKcllerabtheilUNgk»
ind an da ? Accijcamt zu richten.

Wiesbaden , den 20 . JnN 1901 . , -
Der Magistrat . V. Jbell.

Gebührm -Ordnnng,
betr . die Erbebang von Wegegeldern, ^ von G»
bührcn für die Benutzung der Lagerräume und

der Lästauszüge des Markttellers.
8 1 . Auf Grund des Bcschluffes der Stadt -!

verordneten - Versammlung vom 14 . Juni 1901
werden nachfolgende ortrstcitutarische Bestimmungen
erlassen.

S 2. Die obengenannten Gebühren werden
nach dem anliegenden Tarif erhoben ; sie sind im
Voraus zu zahle » .

8 3 . Gegen die Heranziehung zu den Gebühren
tehcn den Abgabepflichtigen die in § 69 und 70
des EommunalabgabegesetzeS bezcichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen die Be¬
stimmungen dieser Ordunug werden mit Geld¬
strafen von 1 bis 30 Mk. belegt.

8 5. Die Strafen werden vom Magistrat
festgeietzt und unterliegen der Einziehimg im Ver-
waltuNgSzwangSvcrfahren.

8 6. Die Gebührenordnung tritt mit » dem
Tag ihrer Verkündigung in Kraft.

Gebühreri -Tarif.
Es werden erhoben:
A. Wiegegelder (einschl. Wiegescheln) : "V

1 . für Butter in Einzclmenge » bis 5 Kg . 3 fl?
über 5 Kg. für jede weitere 5 Kg . oder

Bruchtheile davon 3 »
2 . für Kartoffeln in Einzelmengeil bis

zu 50 Kg. . . 3 ,
über 50 Kg . für jede weitere 50 Kg.

oder Bruchtheile davon . . . . . 3 „
3 . sür alle soustigrn Waarm in Eiuzel-

meiiaen bis zu 25 Kg . H »
über 2o Kg . für jede weitere 2^ Kg . oder

Bruchtheile davon . . 8 ,
B . Kellergebühren («mW . Beleuchtung zu den

sestgejetzten Betriebstzundcii ) :
1. für AbtheRnngen von ungefähr 4q .m Badenskächcz

a) bei Vergebung für 1 Mmrat oder
weniger . . 6 Mt.

b ) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60 ^
c) „ „ „1 Woche oder

weniger . . ^
2. für Abtheilungen von ungefähr 8 gm Bodenstäche:

a ) bei Vergebung sür 1 Mona : oder
weniger . . 10 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . .  100 ,
e) „ . .1  Woche oder

weniger . 3 Mk . wPf
3 . sür größere Kellerräume für je 1 gm

und 1 Monat . 1 Ml
zum mindesten jedoch 10 Mk . Bei längerer
Pachtdauer bleiben besondere Vereinbarungen
Vorbehalten . *

c . Für die Benutzung des Sastanfrngs
im Marktkcllerr

Für je einen Hub 5 Pr,

Verdingung.
Die Ausführung der Klempnerarbeite«

für den Erweiterungsbau der Miticlschnlc
an der Lnisenstratzc hicrselbst soll im Wege der
öffcittlrchen Ansschrcibung verdungen werden.

Bcrdingungr -Unterlagcn können Vormittag«
von 9 bis 12 Uhr im Rathhaufc , Zimmer No . 41,
gegen Zahlung von 50 Pf . bezogen werde » . An »-
wärtige Subnstttenten wollen obigen Betrag
bestellgeldfrei an unseren techn. Secretär
Andreß , Rathhaus, emsenden.

Verschlossene und mit der Anfschrift
„H . A . 33 " «ersehene Angebote sind spätestens
bis Montag , den 14 . Oktober 1901 , Bor-
Mittags 11V» Uhr , hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart d«r etwa erscheinenden Anbieter.

Zuschlagsfrist : 4 Woclien.
Wiesbaden , dm 4. Oktober 1901. _ _ _

Stadtdanamt , Abtbeilung für Hvflistäfl:
Gennner . Kgl . Banratl-

»
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Preise fit Naturalien
vom

und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
29. September bis einschl. 5. Oktober.

g K-
Niedr.
Preis.

L IruchtmarSt. A A A
bafer . „ . . . p. 106 K. 15— 14 so

■»r • • H 100 E 7 20 6 40
ö« . . .. . . . . 1V0 . 11 — 9 80

IL Metzmarkt.
Ochsen: I. Qualität . p. 50 kk. 74 70

70— 66 —
küher L Qualität . p. 50 . 70 — 66 —

IL „ . . 50 . 62 — 60 —
fichweiue . .... . . .. . p. .
rälber . . .

1 36 1 26
1 50 1 10

Hammel . . . 1 23 1 20
ni . Mctualie «.

Butter . p. K. 2 60 2 50
hier . . . ,. . . p. 25 St. 2 75 1 50
Handkäsr . 100 „ 8 — 7 —
Fabrikkäse . 100 . 6 50 3 50
Eßkartofsel« . . . p. 100 K. 5 — 4 50
Kartoffeln . . . . . p. fi. _ 7 — 6
Zwiebeln. _ 16 — 12
Zwiebeln. . . . . . p. 50 K. 5 — 4 —
Blumenkohl . . . . p. St. 40 — 10

. — 6 — 3

Höchst Mcdr. Höchst. Niedr
Preis. Preis. Prci«,

V. Meisch.
tSttiS. $rtii

! ** A 4 -vS * 4 4 iif 4
15 3 Eine Gans . L*>. , 7 — 6 — Ochsenfleisch: von der Keule p. K. 1 52 144

—- 50 — 40 Eine Ente . . . 3 50 8 — Bauchfleisch . 186 128— — —— Eine Taube . ^ i . . . — 70 — 50 Kuh- oder Rmdfleisch . . 186 132
— 10 — 8 Ein Hahn 1 70 1 20 Schweinefleisch. . . .. 160 150
_ 5 — 4 Ein Huhn . i . . . . . . 2 — 1 50 Kalbfleisch. 60 140
1 80 1 50 Ein Feldhuhn. 1 50 1 10 Hammelfleisch . . . . . tf ft 140 120— 12 —10 Aal . . , . p. K. 3 20 i_ 60 odjöfftctfcf) — — ——

— 12 — 10 Hecht . . . . . . . .
Backfische . . . . . . . .

2 80 1 60 Dörrfleisch. 160 1 66— 15 — 14 — 80 —50 Solberfleisch. 160 166— 14 12
IV. Ilrod und Wetzl.

Schinken. 2 184— 12 — 10 Speck (geräuchert) . . . . 184 180
—50 —40 Schwarzbrod: Langbrod p. 0 >̂K. — 15 — 13 Schweineschmalz . . . . ff It 160 146
— 4 — 3 L. — 52 —43 Nieren,ett . . m 1— —80
— 15 — 5 Run5brod „ 0,->K. —14 —13 Schwartenmagcu frisch. . V re 2 — 1 60—— — — . L. —46 —45 . geräucheri 2 — 180— —— Wcißbrod: a. 1 Wafferweck. . —• 3 — 3 Bratwurst. 180 1 60

1
— --

50
b. 1 Milchbrödchen.

Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. 32
3

29
3

50
Fleischwurst. . . . . .
Leber- u. Blutwurst : frisch

. . 160
96

140
96—60 — 20 . I . . 100 . 28 — 27 — geräuchert 0 r 2 — 1 80—60 — 24 „ n . „ 100 . 26— 25 50

—30 —20 Roggenmehl: No. 0 . p. 100 . 25 — 24 50
—50 t —40 . I . . 100 . 23 — 21 50

Gurkest * .
Grüne Bohnen . . ,» .
Grüne Erbsen . . . . .
Wirsing . . . . « .« .
Weißkraut . •. »* . . . .
Weitzkraut . p.
Rothkrant.
Neue gelbe Rüben . . .
Weitze Rüben.
Kohlrabi, obererd. . . .
Römisch-Kohl
Petersilien .
Borre . . .
Sellerie . .
Saure Kirschen
Stachelbeeren ,
Preitzelbeercn ,
Trauben . . ,
Aepfel . .
Birnen . . ,
Zwelscheu
Kastanien . ,

p. St.
P. K.

50 k.
p. K.

P. St.

"p. St.

mn
0 W
0 m
0 0

Städt . Rceise-Amt.

Beschädigungen
öffentlicher Anlagen und Kirchhöfe.

8 56 der Straßenpolizei- Verordnung vom
ß . September 1900 bestimmt hierüber Folgendes:

1. In den öffentlichen innerhalb der Stadt
belegen«» Promenade», in den Bannt- und Garten-
»ulagen auf öffentlichen Straßen , Plätzen und
Kirchhöfen ist cs verboten, Rasenplätze und Blumen¬
beete zu betreten, Zweige, Blumen, Samen oder
Früchte abzudrechen, auf Bäume zu klettern, Vogel¬
nester anrzunetuncnund zu zerstören, in den vor¬
handenen Weihern zu fischen oder Enten und
Schwäne zu jagen oder mit Gegenständen nach dcn-
stlben zu werfen. Wege, Beete, Rasenplätze und
Ruhebänke zu verunreinigen und sich auf Bänke
niederzulegen.

2. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen mit-
zenommen werden, dürfen nicht frei nmherlaufen
/andern sind an einer kurzen Leine zu führen.

3. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen frei
umherlaufen, werden eingefangcn und sofern der
Eigenthümer nicht zu ermitteln ist, oder eine
Auslösung der Hunde gegen Zahlung des Fang-
und Futtergeldes binnen drei Tagen nicht erfolgt
(US herrenlos getödtet.

4. Kinder unter 10 Jahren , welche sich nicht
mBegleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung ist
ue Benutzung der in den öffentlichen Anlagen uno
vtraßcn aufgestcllten Ruhebänke, welche die Be¬
zeichnung. Kurverwaltung" oder. Bauverwaltung"
ragen, untersagt.

Aufforderung.
Die Versicherung von Gebäude«
gegen Feuerschaden betr.

XXt  hiesigen Gedäudebefitzcr werden hierdurch
ersucht, Anmeldungen wegen Erhöhung, Aufhebung
oderVerändernugbcstehenderGebäudevcrsicherungen,
sowie wegen Neuaufnahme von Gebäuden in die
Nassaufiche Brandversicherungs-Anstalt für das
Jahr 1902 in dem Rathhause, Marktstraße 6.
Zimmer No. 83, in den Vorniittagsdienststunden
M zum 31. Oktober d. Js . machen zu wolle«. *

Wiesbaden , den 23. September 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Der Kellner Jakob Eichcubrod , gedorr

-m- 31. Oktober 1888 zu Plainz, zuletzt Webe,
«asse 3 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge fü
seine Familie. sodaß dieselbe au« öffentliche
Mitteln unterstützt werden muß.
t. Wir bitte» um Millhettung seines Aufenthalts

Wiesbaden , den 2. Oktober 1901.
Der Magistrat . — Armen -Berwaltnng.

Verdingung.
Die Arrsfndrnug der gcsammten Zim»

inererarbeit «« für den Erweiternugsban
>er Mittetschnke an der Lnisenstratze hier-
«lbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibungberduugen werden.

Verdingung»- Unterlagen können Vormittags
twn 9—12 Uhr im Rathaus «, Zimmer No. 41.
gegen Zahlung von 80 Pf . bezogen werden.

Auswärtige Submittenten wollen obigen Be¬
trag bestettaetdfrei an unfern technischen Sccretär
Blrtdretz, Rathhaus, emseudeu.

Verschlossene und mtt der AufschristH. A . 33
fersehene Angebote find spätestens bi»

Montag , den 14. Oktober 1801»
. BornrittagS 1v Uhr,
perher einzureichen.
, Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 3. Oktober 1901.

. Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.
^ Genzmrr , Königl. Baurath.

Verdingung.
Die Ausführung der Cementarbeiten

(Fußboden und Decken) für den Erweiterungs¬
bau der Mittelschule an der Luisenstraßc
Hierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagen können Vormittags
von 9 bis 12 Ubr im Rathbause, Zimmer No. 41.
gegen Zahlung von 78 Pf . bezogen werden.

Aurwärligc Submittenten wollen den obigen
Betrag vestellgeldsrei an unseren technischen
Secrerär Andreß , Rathhanr , einsenden.

Verschlosseneu. mit der Aufschrift„ H. A . 34"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 14. Oktober 1901»
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 30. September 190t

Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.
Geuzmer , Kgl. Bauralh.

Verdingung.
Die Herstellung einer ca. 180 kfd. »»>langen

gemauerten Caualstrcckc des Profils 110 60 cm
und eines ca. 280 lfd . » > langen Betourovr-
Canales von Profil 60/40 cm im Rcrothal
(Nordsette ), von der Nerodergftraße auswärts,
soll verdungen werden.

Zeichnungen und Verdingungs- Unterlagen
können während der Vormittagsdienststundenim
Rathhause, Zimurer No. 41. -in eschen, die Ver-
dingungr-linier lagen im Zimmer No. 87 gegen
Zahlung von 50 Pf . bezogen werde».

Verschlosseneund mit entsprechender Aufschrift
versehen« Angebote sind dir spätestens Dienstag,
den 22 . Oktober d. I . » Vormittags 11 Uhr,
einzureichen, zn welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
stattfinden wird. *

ZuschlagSfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden , den 4. Oktober 190t

Stadtbauamt , Abtheilung für Canalisationrwefni.
French.

Bekanntmachung.
Die anf der städtischen Gasanstalt gewonnrnrn

Cokes werden vom 1. Oktober ab in den nach¬
stehende» Sortirimgrn und zu den deigesetztrn
Preisen zum Verkauf gestellt:

t Sorte : Gesiebte Rnß -CokeS zu» Prüfe
von Mk. 2.50,

2. Sorte : Gegabelte Stück -Cokes zum Preise
von Mk. 2.20.

3. Sorte : Gesiebte Klein -CokeS zum Preise
von Dtk. 2.20

für je 100 kg ab Gasfabrik.
Auf Wunsch der Abnehmer werden dir

Cokes nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
erster»Zone Mk. t —, in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Mk. 1.60.

Die Coke» können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen, al» auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen lverden, in welch' letzterem Falle die Cokes
bis aus die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werde:: können.

Bestellungen werden in keinem Fall« auf der
Gasanstalt und auch nicht bricstich, sondern aus¬
schließlich 1« dem Verwaltungsgebäude,
Marktstratze 16. Zimmer No. 1», Vor - und
Nachmittags während der üblichen Dienststunden
gegen Baarzaylung entgeaengrnommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskrmst, insbesondere
auch üb« Vorrath und Zeit der Lieferung
erthetlt wird. *

Wiesbaden , den 1. Oktob« 1901.
D« Director der städt. Wasser-, GaS- u. Elektr.»

Werke. Muchall.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der für das üädt. Kranken¬

haus in dem Zeitraum vom 1. November 1901
bis dahin 1902 erforderlichen Kartoffeln soll im
Submissioiiswege vergeben werden.

Lieferuugrlustige wollen ihre Angebote ge¬
schloffen und mit der Aufschrift: . Lieferung von
Kartoffeln" bis zum Eröffnungrtermin Donners¬
tag . den 10. Oktober cr. , Vormittags
10 Uhr , in dem Büreau des städtischen Kranken¬
hauses abgeben, woielbst auch die LieferungS-
Bedingungen zur Einsicht offen liegen.

Den Angeboten find Probe-Karioffeln bei¬
zufügen. *

Wiesbaden » den 8. Oktober 1901.
Städt . Krankenyans -Verwaltnng.

Bekanntmachung.
Städtisches Bad am Schloßplatz.

Vom 15. September an ist das Bad geöffenet:
An den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

8 Uhr Abends.
Sonnabends bis 9 Uhr Abends.
An Sonn - und Feiertagen von 7 Uhr Morgen«

dis 11 Uhr Vormittag».
Wannenbäder werden an Männer nur von

1 Uhr bis 3lfa Uhr Nachmittagsabgegeben. *
Alle übrigen Bestimmungen bleiben in Kraft.

Das Stadtbauautt.

Eonneudcrg.
Die Inhaber von offenen Verkaufsstellen

werde,! darauf aufmerksam gemacht, daß die Läden
vom l . Oftober cr. ab Abends um 9 Uhr ge¬
schloffenw« den müssen. *

Sonnenberg , den 24. September 1901.
Die Ortspolizeibehörde. Schmidt , Bürgermeister.

Rutzholzverkaus Oberförsterei Ertenyof.
Aus dem Hiebe 1901/02 soll vor dem Ein¬

schläge im Wege des schriftlichenAngebots aus
der ganzen Oderförstnei nachstehendes Holz in
Loosen verkauft werden. Eichen : Taxclasse B.
Gewöhnliche Rundholzstämme. Loo» No. 1 — 50
bi» 59 cm Mittendurchmeffer= 10 fm, Loos 2
= 40—49 cm mdm — 5 fm, LooS 3 — 25 bi»
89 cm mdm — 30 fm, LooS 4 — unter 25 cm
mdm 50 fm; Derbholzstangen: Loos 5 = 1. Waffe
70 Stück. Loos 6 = II . Claff« 70 Stück, Loos 7
= III . Claff- 60 Stück; Buchen : Taxclaffe B.
Gew. Rdh.-Stämme = Loos 8 --- 40—49 cm
mdm 10 fm, LooS9 — 25—39 cm mdm ----- 20 fm,
Loos 10 --- unter 25 cm mdm = 50 fm, LooS 11
= Rollfcheit 600rm, LooS 12 — Knüppel 600 rm;
Fichten : Gcw. Rdh.-Stämme : Loos 13= IV. Cl.
über 20 cm mdm ---- 30 fm, Loos 14 = IV. Cl.
unter 20 cm mdm 10 fm, Loos 15 ----- V. Cl.
über 20 cm mdm 10 fm, Loos 16 = V. Cl. unter
20 cm mdm 110 fm; Kiefern und Lärchen:
Gew. Rdh.-Stämme: Loos 17 = IV. Cl. über
20 cm mdm 40 fm, LooS 18 ----- IV. CI. unter
20 cm mdm 10 fm, LooS 19 ---- V. Cl. über
20 cm mdm 20 fm, LooS 20 = V. Cl. unter
20 cm mdm = 150 fm; Nadelholzr Derbbolz-
stangen: Loos 21 = I. Cl. 110 Stck., Loos 22
----- II . Cl. 180 Stck., Loo«23 = III . Cl. 330 Stck.,
Loo» 24 = Rollscheit 40 rm, LooS 25 = Knüppel
60 rm. Die Gebote sind getrennt für jedes Loos
bei Stämmen pro fm, Stangen vro Stück, Scheit
u. Knüppel vro rm adzugeben. Die sonstigen Ver-
kausrbedintzungen können hier eingesehen oder gegen
Schreibgedühren abschrisUich bezogen werden. Die
mit der Erklärung abzugebenden Offerten, daß
Bieter sich den ihm bekannten Bedingungen unter¬
wirft, sind niit der Aufschrift . Submission ans
.Holz bis spätestens Dienstag, den 22. Oktober,
Abends 6 Uhr, verfchloffen hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Gebote « folgt in Gegenwart
der etwa erschienenen Bieter ain Mittwoch, den
23. Oktober cr., Vormittag« 10 Uhr, auf dem Ge-
schäftszimmerd« Oberförsterei. Da» Holz lagert
2—7 klm von den Bahnhöfen Langeuschwalbach,
Holzhausena. Heide und Hohenstein, zum größten
Theil in der Nähe von chausflrten Wegen. F266

Thratrr -Girrtrittsoreisr.
König!. Theater.

Kleine Eins. Mittl. Hohe
Preise Preise Preise Preise

1 Platz Jl A JL A JL M A
Fremden!, im1.Rang 7 — 6 _ 10 _ 14
Mittelloge imI.Rang 6 — 7 _ 9 — 12 _
Seiteulogeiml .Ranq 5 — 6 _ 7 50 10
I. Ranggalleric . . 4 00 5 60 6 50 9
Orchesterscffel. . . 4 50 5 50 6 50 9
l. Parquet 1 —6. R. 3 50 6 5 50 7
ll . Parquet 7.-12. R. 3 4 50 5 6
Parterre . . . .
>1. Ranggaklrrie1. u.

2 — 2 50 3 - 4 —

2. Reihe, 3. bis
5. Reihe Mitte . .

ll . Ranggallerie 3. b.
2 — 2 50 3 — 4 —5

5. Reihe Seite . . 1 50 1 75 2 25 3
lll . Ranggallericl .u.

2. Reihe Mitte . 1 50 1 75 2 25 3
III . Ranggallerie 2.

Reihe Seite u. 3. u.
,/

4. Reihe . . . . 1 — 1 25 1 50 2
Amphitheater . . . — 70 - 851 1 — 1 46

Residenz-Theater.

Fremdenlogv . . . .
I. Rangloge . . . .
Sperrsitz 1.—10. Reihe
Sperrsitz 11.—14, Reihe
Nninmcrirter Balkon .

M
6
4
3
2
1

RiieindampfschilFfahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 10.20 bis
Cöln; 11.80 und Mittags 12.50 bis Coblenz. —
ßillets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20, Telephon 2364. F307

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn
(alle 7'/, Min.) Fahrplan ab 6. Oktober 1901.

Von Biebrich naoh Mainz: 9°°* 10°°^ 110° 1200s'
1» 2oo 300 400 500 600 700 8°of.

An und ab Station Kaiserstrasso-Centralbahnhof
je 16 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: 8*®* 900'j' 10®° ll ®®f
1200 ioe 200 goo 400 500 g2o 720-ß.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 6 Minuten später.

* Nur an Markttagen Dienstags und Freitaga.
•j" Nur an Sonntagen.
Sonn- und Feiertags ausserdem Extratouren,

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Darnp fer-Fahrten.
Red Star Liuc.

(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,
Langgasse 20.) F 307

Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Zeeland“ am
25. Sept. von Newyork nach Antwerpen abge¬
gangen (über Cherbourg). D. „Vaderland“ am
28. Sept. von Antwerpen nach Newyork abge¬
gangen. D. „Kensington“ am 28. Sept. in Ant¬
werpen von Newyork angekommen. D. „Sonth-
wark“ am 2. Okt. in Newyork von Antwerpen
angekommen. D. „Friesland“ am 2. Okt von
Newyork nach Antwerpen abgegangen. D.
„Zeeland* am 3. Okt. Lizard pasä. von Newyork
kommend (am 4. Okt. 6 Uhr Nm. in Antwerpen
erwartet). — Antworpen-Pbiladelphia-Dienst. D.
„Pennland“ am 26. Sept. von Antwerpen naoh
Philadelphia abgegangen. D. „Ncderland“ am
27. Sept in Philadelphia von Antwerpen ange¬
kommen. D. „8witzorlnnd“ am 2. Oktober in
Antwerpen von Philadelphia angekommen. D.
„Nederland“ am 2. Okt. von Philadelphia nach
Antwerpen abgegangen.

Monals -Uederfichlen der meteorologischen Seodochlnngsstation pj Wiesbaden
vom Monat September 1901. (MitgetHeilt von dem Stationsvorstand Ed . Lampe .)

Luftdruck Lufttemperatur Absolute Feuchtigkeit Relative Feuchtigkeit
Mittel
mm

Maximum
mm

Datum Minimum
mm

Datum 7a
C*

2p
C‘

9p
6 «

Mittel
C*

Mittl.
Max.

C°

Mittl.
Min.
o>

Adsol.
Max.

6 °
Datum

Absol.
Min.
C°

Datum 7a
mm

2p
mm

9p
mm

Mittel
mm

7a
Proc.

2p
Proc.

9p
Proc.

Mittel
Proc.

7Ö0,4 761,5 23 738,7 14 12,5 17,9 13,8 14,5 18,6 10,9 24,1 21 6,0 19 9,7 10,7 10,5 10,3 89 71 89 83

Bewölkuug Niederschlag Zahl der Tage mit Zahl der Zahl der Wind -Beobachtnugen mit

7h 2p 9p Mittel Summa
mm

Max. in
24
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5 0 N NE E 8E 8 SW W NW Windstille (

h° «4» i,9 5,7 76,0 17,4 15 15 — — — 16 — — — — — — — — 6 10 8 26 17 — — 6 2 8 23

Druck und Serlag»er & vq -Ueuderi 'Icheu tzol-DochdriuteretU CBlcäliatea.
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